
 
STADT   BECKUM 
Der Bürgermeister 

V o r l a g e 
Nr.: 0646/2007 
öffentlich 

Errichtung eines Industriekraftwerks durch die Cemex GmbH am Standort des 
Zementwerks Mersmann 
Antrag der CDU-Fraktion vom 23.05.2007 auf Durchführung einer 
Einwohnerversammlung 

Beratungsfolge 

19.06.2007 Rat Entscheidung 
 
Erläuterung und Begründung sowie haushaltsrechtliche Beurteilung 

Die CDU-Fraktion beantragt mit Schreiben vom 23.05.2007 die Durchführung einer Einwohnerver-
sammlung im Zusammenhang mit der Errichtung eines Industriekraftwerks durch die Cemex GmbH 
am Standort des Zementwerks Mersmann. 
 
Der Rat entscheidet gemäß § 23 Absatz 2 Satz 2 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) über die Ein-
berufung einer Einwohnerversammlung zur Unterrichtung der Einwohnerinnen und Einwohner in be-
deutsamen Angelegenheiten der Gemeinde. Die Einwohnerinnen und Einwohner sollen gemäß § 23 
Absatz 1 Satz 2 GO NRW u.a. bei wichtigen Planungen und Vorhaben der Gemeinde, die unmittelbar 
raum- oder entwicklungsbedeutsam sind, möglichst frühzeitig über die Grundlagen, Ziele, Zwecke 
und Auswirkungen unterrichtet werden. Der Rat bestimmt Ratsmitglieder aller Fraktionen zur Teil-
nahme an der Einwohnerversammlung (§ 4 Absatz 3 Satz 3 der Hauptsatzung der Stadt Beckum). 
Bei den letzten Einwohnerversammlungen war jeweils ein Ratsmitglied jeder Fraktion anwesend. Es 
wird vorgeschlagen, auch für diese Einwohnerversammlung jeweils ein Ratsmitglied pro Fraktion zu 
bestimmen. 
 
Hat der Rat entschieden, eine Einwohnerversammlung durchzuführen, so setzt der Bürgermeister 
den Zeitpunkt und Ort der Versammlung fest und lädt alle Einwohnerinnen und Einwohner durch eine 
öffentliche Bekanntmachung ein (§ 4 Absatz 3 der Hauptsatzung der Stadt Beckum). 
 
Der Stadtentwicklungsausschuss entscheidet in einer gemeinsamen öffentlichen Sitzung mit dem 
Ausschuss für Umwelt, Infrastruktur und Verkehr am 20.06.2007 darüber, ob der Cemex GmbH die 
Erteilung des Einvernehmens gemäß § 36 Absatz 1 Baugesetzbuch in Aussicht gestellt wird. Auf-
grund dessen wird eine Beschlussfassung vorbehaltlich des Votums des Stadtentwicklungsausschus-
ses vorgeschlagen. 
 

Beschlussvorschlag 

Die Durchführung einer Einwohnerversammlung gemäß § 23 Gemeindeordnung NRW zur Unterrich-
tung der Einwohnerinnen und Einwohner über die Grundlagen, Ziele, Zwecke und Auswirkungen der 
geplanten Errichtung eines Industriekraftwerks durch die Cemex GmbH auf dem Gelände des Ze-
mentwerks Mersmann wird beschlossen. 
 
Der Beschluss erfolgt vorbehaltlich der Entscheidung des Stadtentwicklungsausschusses darüber, ob 
die Erteilung des Einvernehmens gemäß § 36 Absatz 1 Baugesetzbuch in Aussicht gestellt wird. 
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Die nachfolgend genannten Ratsmitglieder werden zur Teilnahme an der Einwohnerversammlung 
bestimmt: 
 
CDU-Fraktion: _________________________ 
 
SPD-Fraktion:  _________________________ 
 
FWG-Fraktion:  _________________________ 
 
Fraktion Bündnis 90/ 
Die Grünen:  _________________________ 
 
FDP-Fraktion:  _________________________ 
 

Anlagen 

Antrag der CDU-Fraktion vom 23.05.2007 
 


